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Die Sozialversicherung in Deutschland besitzt eine 
große einzel- und gesamtwirtschaftliche Bedeu-

tung und war immer wieder Gegenstand politischer 
Auseinandersetzungen. Zur Sozialversicherung gehö-
ren inzwischen fünf Zweige, die gesetzliche Renten-, 
Kranken- und Unfallversicherung, die Bundesagentur 
für Arbeit und die soziale Pfl egeversicherung. Die 
Finanzierung erfolgt im Umlageverfahren, also ohne 
vorherige Vermögensansammlung. Die laufenden Ein-
nahmen dienen zur Finanzierung der laufenden Aus-
gaben. Diese umlagefi nanzierte Sozialversicherung 
steht seit längerem im Brennpunkt der wirtschafts-, 
fi nanz- und sozialpolitischen Kritik von Wissenschaft-
lern, Politikern und in den Medien. Als Alternative zur 
Sozialversicherung wird von vielen Seiten die Ausdeh-
nung der Privatversicherung propagiert, deren Finan-
zierungsverfahren auf der (vorherigen) Ansammlung 
von Vermögen basiert (Kapitalfundierung)1.

Sozial- und Privatversicherung haben manches 
gemeinsam, unterscheiden sich aber auch. Vergleiche 
zwischen beiden sind zumeist recht pauschal und be-
rücksichtigen nicht unterschiedliche Ausgestaltungs-
möglichkeiten. Darauf wird zunächst eingegangen. 
Danach werden zwei zentrale Argumentationsstränge 
der Kritik an der Sozialversicherung aufgegriffen:

• Sozialbeiträge seien ein Treibsatz der Lohnkosten-
entwicklung, was mit beschäftigungspolitisch nega-
tiven Effekten verbunden sei;

Winfried Schmähl*

Deutschlands Sozialversicherung 
in der Kritik

Die umlagefi nanzierte Sozialversicherung steht seit längerem im Brennpunkt der Kritik 
von Wissenschaftlern, Politikern und den Medien. Als Alternative wird häufi g eine 
kapitalfundierte Privatversicherung genannt. Wie unterscheiden sich diese beiden 

Versicherungen? Inwieweit existieren sie bereits heute nebeneinander? Ist der Weg in eine 
kapitalfundierte Rentenversicherung unumkehrbar?

• die Kapitalfundierung sei im Vergleich zur Umlagefi -
nanzierung einzel- und gesamtwirtschaftlich vorteil-
hafter.

Daran anknüpfend wird auf die derzeit praktizierte 
Reformstrategie in der Alterssicherung eingegangen, 
bei der eine solche Verlagerung von der umlagefi nan-
zierten Sozial- zur kapitalfundierten Privatversicherung 
angestrebt wird. Angesichts der seit längerem recht 
einseitigen Darstellungen in der Öffentlichkeit – von In-
teressenvertretern, Politikern und vielen (Wirtschafts-) 
Wissenschaftlern – soll es in diesem Beitrag um die 
Frage gehen, ob die Sozialversicherung wirklich so 
negativ zu beurteilen ist, wie es dargestellt wird, bzw. 
ob die propagierten Alternativen wirklich überlegen 
sind. Es geht also darum, zu einer ausgewogenen 
Sichtweise beizutragen.

Unterschiede der derzeitigen 
Sozialversicherungszweige

Sozialversicherungen sind ein Teil der öffentlichen 
Haushalte, haben aber (in Deutschland) ein eigenes 
Budget. Im Unterschied zur Privatversicherung wer-
den in der Sozialversicherung Beiträge und/oder Leis-
tungen nicht nach alters- und geschlechtsspezifi schen 
Risiken differenziert. Typisch ist die an Einkommen 
anknüpfende Beitragsfi nanzierung, die zum Teil durch 
Steuerfi nanzierung ergänzt wird. Abgesehen von der 
Unfallversicherung – die in verschiedener Hinsicht im 
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Zentrums für Sozialpolitik an der Universität 
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* Der Beitrag ist Dr. Norbert Blüm, dem langjährigen Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung, zum 70. Geburtstag gewidmet. Der 
Text basiert zum erheblichen Teil auf einem am 16. Juni 2005 in Berlin 
gehaltenen Vortrag.

1 Andererseits gibt es aber auch Vorschläge zur Ausdehnung der Sozi-
alversicherung – sowohl hinsichtlich des Personenkreises als auch der 
zur Finanzierung heranzuziehenden Einkunftsarten (also über Löhne 
hinaus) –, Stichwort „Bürgerversicherung“. 
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Vergleich zu den anderen vier Sozialversicherungs-
zweigen eine Sonderstellung einnimmt – werden dabei 
Beiträge mit einheitlichen Sätzen vom Arbeitsentgelt 
oder von Lohnersatzleistungen erhoben.

Die derzeit existierenden Sozialversicherungszwei-
ge unterscheiden sich in vieler Hinsicht grundsätzlich. 
So werden durch einkommensbezogene Beiträge in 
der gesetzlichen Rentenversicherung weit überwie-
gend am früheren Lohn orientierte Geldleistungen 
fi nanziert, in der gesetzlichen Krankenversicherung 
dagegen weit überwiegend einkommensunabhängige 
Sachleistungen. Die Beziehung zwischen Vorleistung 
(Beitrag) und Gegenleistung ist also ganz unterschied-
lich. Daraus können auch unterschiedliche Folgerun-
gen für die Eignung lohnbezogener Beiträge in den 
einzelnen Versicherungszweigen gezogen werden. Je 
ausgeprägter in einem Zweig die Beziehung zwischen 
der Höhe der Beitrags-Vorleistung und der Höhe der 
späteren Gegenleistung ist, um so deutlicher hat der 
Sozialversicherungsbeitrag den Charakter der Eigen-
vorsorge und unterscheidet sich damit grundlegend 
von Steuern, mit deren Zahlung kein Anspruch auf 
eine Gegenleistung verbunden ist. Diese Leistungs-
Gegenleistungs-Beziehung wird – wenn sie hinrei-
chend transparent ist – auch zu geringeren Abgabe-
widerständen bzw. höherer Akzeptanz beitragen als 
eine Steuer oder ein Sozialbeitrag, mit dem – wie in 
der Kranken- und Pfl egeversicherung – zwar auch ein 
Anspruch erworben wird, allerdings nur dem Grund 
und nicht der Höhe nach, wie dies in der gesetzlichen 
Rentenversicherung der Fall ist.

Umlagefi nanzierung mit negativen Folgen?

In Deutschland ist inzwischen eine weitgehend uni-
formierte veröffentlichte Meinung über die negativen 
Folgen der umlagefi nanzierten Sozialversicherung an-
zutreffen. Die Kritik setzt vor allem an der Finanzierung 
an. Zum einen geht es um die Finanzierungsmethode, 
das Umlageverfahren, das dem Kapitaldeckungsver-
fahren „in fast jeder Hinsicht“ unterlegen sei. „Alters-
vorsorge durch Umlagefi nanzierung funktioniert nach 
dem Vorsorgeprinzip primitiver Gesellschaften“2, so 
äußerte sich vor wenigen Jahren der damalige Vorsit-
zende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-

wirtschaftsministerium. Der zweite zentrale Kritikpunkt 
betrifft die Höhe der (vor allem) lohnbezogenen Beiträ-
ge und der damit verbundenen Lohnkosten. Von vielen 
(so auch maßgebenden Politikern) ist – zudem mit 
dem Hinweis auf in Zukunft steigende Belastungen im 
Zuge der demographischen Strukturveränderungen 
– die Aussage zu vernehmen, soziale Sicherung sei 
nicht mehr fi nanzierbar. Dabei ist aber vor allem die 
Sozialversicherung gemeint. Denn im gleichen Atem-
zug wird den Bürgern dringend nahegelegt – oder sie 
werden faktisch dazu gezwungen –, in höherem Maße 
Sozialausgaben direkt aus dem eigenen Einkommen 
zu fi nanzieren, sei es durch Zuzahlungen zu Ausgaben 
im Krankheitsfall oder durch Abschluß privater Versi-
cherungen wegen des Rückbaus der Sozialversiche-
rung und dadurch entstehender Sicherungslücken.

Von vielen Seiten wird als Alternative zur Sozialver-
sicherung vermehrte kapitalfundierte Privatvorsorge 
gefordert, nicht nur in der Alterssicherung, sondern 
vor allem auch in der Pfl egeversicherung3. Daß damit 
– verständlicherweise – ökonomische Interessen ver-
bunden sind, ist offensichtlich. Weniger offensichtlich 
ist allerdings, wie in der öffentlichen Diskussion und 
in politischen Entscheidungsprozessen Interessenver-
treter, Wissenschaftler und Medien mit politischen Ak-
teuren zusammenwirken, um kapitalfundierter privater 
Vorsorge eine beträchtlich steigende Bedeutung zu 
verschaffen, was angesichts einer alternden Bevöl-
kerung dauerhaft ein expandierendes und lukratives 
Geschäftsfeld eröffnet – weitaus attraktiver als jede 
(einmalige) Privatisierung öffentlicher Unternehmen.

Verlagerung von Risiken

Mit dem Ersetzen von Sozial- durch Privatversi-
cherung ist eine Verlagerung von Risiken verbunden, 
insbesondere vom Staat direkt zu den Privathaushal-
ten, aber auch von Arbeitgebern zu Arbeitnehmern. 
Insgesamt steigen durch die Umstellung von Umla-
gefi nanzierung zu Kapitalfundierung die Vorsorgeauf-
wendungen für die Bürger für lange Zeit verglichen mit 
den Aufwendungen, die ein vergleichbares Leistungs-

2 Manfred J.M. N e u m a n n : Ein Einstieg in die Kapitaldeckung der 
gesetzlichen Rente ist das Gebot der Stunde, in: WIRTSCHAFTS-
DIENST, 78. Jg. (1998), H. 8, S. 260. Kritisch zur „herrschenden“ 
Lehre, die auch Empfehlungen der Weltbank zugrunde lag und unter 
anderem in verschiedenen „Transformationsländern“ einfl ußreich war, 
unter anderen Peter R. O r s z a g , Joseph E. S t i g l i t z : Rethinking 
Pension Reform: Ten Myths about Social Security Systems, in: Robert 
H o l z m a n n ; Joseph E. S t i g l i t z  (Hrsg.): New Ideas about Old Age 
Security, Washington 2001, S. 21-31.

3 Die Kritik an der Sozialversicherung basiert vielfach auf unterschied-
lichen Auffassungen über die Rolle des Staates in der sozialen Siche-
rung. Inwieweit soll der Staat Leistungen selbst erbringen und fi nan-
zieren oder sich primär auf regulierende Aufgaben beschränken? Die-
se Fragen stehen nicht nur auf nationaler, sondern auch auf EU-Ebene 
zur Diskussion, wo – so im Zusammenhang mit der „offenen Methode 
der Koordinierung“ in der Alterssicherung – eine ausgeprägte Tendenz 
besteht, öffentliche Ausgaben im Interesse „fi skalischer Nachhaltig-
keit“ durch kapitalfundierte private Absicherung zu ersetzen. Dies 
unterstützt die von vielen auf nationaler Ebene verfolgte entsprechen-
de Strategie. Siehe Winfried S c h m ä h l : Osterweiterung und offene 
Methode der Koordinierung als Einfl ußfaktoren für die Alterssicherung 
in der Europäischen Union, in: U. B e c k e r  u.a. (Hrsg.): Reformen des 
deutschen Sozial- und Arbeitsrechts im Lichte supra- und internatio-
naler Vorgaben, Baden-Baden 2005, S. 33-45.
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niveau in der Sozialversicherung erfordern würde. Zu-
dem sind Verwaltungs- und Marketingkosten, die bei 
den Finanzdienstleistungen entstehen, die Einnahmen 
der Anbieter dieser Leistungen.

Man kann angesichts der weitverbreiteten Kritik an 
der Sozialversicherung die Frage aufwerfen, warum 
nicht gleich alles der privaten Vorsorge überlassen 
werden soll und kann – eine Frage, die bereits vor Ein-
führung der Sozialversicherung Ende des 19. Jahrhun-
derts in Deutschland intensiv diskutiert wurde. Doch 
freiwillige private Vorsorge – wie auch die Absicherung 
im Familienverband – hatten sich als unzureichend 
erwiesen. Bismarck wandte sich explizit gegen eine 
Lösung primär durch Privatversicherungen, denn man 
könne „nicht den Sparpfennig der Armen dem Konkur-
se aussetzen“. Auch könne man nicht zulassen, daß 
„ein Abzug von den Beiträgen als Dividende und zur 
Verzinsung von Aktien“ gezahlt werde. Eingeführt wur-
de dann bekanntlich die Sozialversicherung. 

Unterschiede zwischen Privat� und 
Sozialversicherung

Worin unterscheiden sich nun Privat- und Sozialver-
sicherung? Aus fi nanzierungstechnischen Gründen ist 
in der Privatversicherung Kapitalfundierung erforder-
lich – wenn sie freiwillig erfolgt oder wenn Versiche-
rungen im Wettbewerb stehen und gegebenenfalls 
unterschiedliche Leistungen bieten. Nur so können 
z.B. bei ausbleibenden neuen Kunden die Versiche-
rungsansprüche befriedigt werden. In der obligatori-
schen Sozialversicherung (vor allem bei einheitlichem 
Leistungskatalog) ist dies nicht erforderlich. Hier kann 
die Umlagefi nanzierung praktiziert werden. 

Allerdings kann auch in der Sozialversicherung 
Kapitalansammlung erfolgen, was in der gesetzlichen 
Rentenversicherung bis in die 50er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts als Konzept dominierte, wenngleich sich 
dies in der Realität infolge von Infl ationen, Wirtschafts-
krisen und Kriegen als nicht tragfähig herausstellte. 
Dennoch wurde Kapitalansammlung in der Sozial-
versicherung immer wieder gefordert (so zur „Unter-
tunnelung des Rentenberges“), aber inzwischen aus 
guten Gründen – „Kasse macht sinnlich“ – zumindest 
für die gesetzliche Rentenversicherung kaum noch 
befürwortet. Gleichwohl wird dieser Weg nun für die 
Pensionsverpfl ichtungen der öffentlichen Gebietskör-
perschaften verfolgt. Erinnert sei in diesem Zusam-
menhang an den Ausspruch des Ökonomen Joseph 
Schumpeter, eher lege ein Hund einen Wurstvorrat an 
als ein Politiker eine Rücklage, zumindest längerfristig. 
Bestätigt wird dies eindrucksvoll durch die politischen 

Entscheidungen zur gesetzlichen Rentenversicherung, 
wo die Rücklage, die dort zum Ausgleich saisonaler 
Schwankungen in den Einnahmen wie auch im Falle 
einer Fehleinschätzung der ökonomischen Entwick-
lung bei der Festlegung des Beitragssatzes erforder-
lich ist, immer weiter reduziert wurde und inzwischen 
völlig unzureichend ist. Es klingt geradezu wie Ironie, 
daß dies nun auch noch als „Nachhaltigkeitsrücklage“ 
bezeichnet wird. Diese politisch geschaffene prekäre 
Finanzsituation ist ein maßgeblicher Grund dafür, daß 
die gesetzliche Rentenversicherung geradezu perma-
nent in die öffentliche Diskussion gerät. Dies trägt mit 
zu einer Vertrauenskrise bei, kommt aber durchaus 
den Interessen derjenigen entgegen, die eine immer 
weitere Verlagerung zur Privatvorsorge anstreben.

Ein weiterer Unterschied zwischen – wohlgemerkt – 
freiwilliger Privatversicherung und Sozialversicherung 
ist die Berücksichtigung unterschiedlicher Risiken von 
Personengruppen  in der Tarifgestaltung (z.B. nach 
Geschlecht, Alter, Tätigkeit), was – mit Ausnahme 
der Unfallversicherung – in der deutschen Renten-, 
Kranken- und Pfl egeversicherung nicht erfolgt. Damit 
werden in der Sozialversicherung neben dem – auch 
in der Privatversicherung realisierten – versicherungs-
technischen Risikoausgleich zusätzliche Ausgleichs-
elemente wirksam4. 

In der Privatversicherung werden risikoorientierte 
Prämien erhoben. Sie sind unabhängig vom Einkom-
men, im Unterschied zu den einkommensabhängigen 
Sozialversicherungsbeiträgen. Einkommensunabhän-
gige Beiträge könnten aber auch in die Sozialver-
sicherung Eingang fi nden, wie die Diskussion über 
einheitlich hohe „Kopfbeiträge“ in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zeigt (auch als Kopfpauschalen 
oder Gesundheitsprämien bezeichnet). Andererseits 
kann auch in der Sozialversicherung in den Zweigen, 
wo es um Geldleistungen geht, wie in der Privatversi-
cherung ein hohes Maß an Äquivalenz zwischen Höhe 
des Beitrags bzw. der Prämie und der Höhe der Leis-
tung realisiert werden. Bei einer engen Beitrags-Leis-
tungs-Beziehung hat auch in der umlagefi nanzierten 
Sozialversicherung der Beitrag für den Versicherten 
den Charakter der Eigenvorsorge. Dieser Begriff wird 
aber in der politischen wie auch wissenschaftlichen 
Diskussion bewußt und gezielt für die kapitalfundierte 
Privatvorsorge „reserviert“5. Auch mit Begriffen wird 
Politik gemacht. Eigenvorsorge ist also realisierbar 
unabhängig davon, welches Finanzierungsverfahren 

4 Für die gesetzliche Rentenversicherung siehe z.B. Susanne H e i d e l , 
Brigitte L o o s e : Das „Soziale“ in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, in: Die Angestelltenversicherung, 51 (2004), S. 221-226.
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(also Umlagefi nanzierung oder Kapitalfundierung) zur 
Anwendung kommt6.

Darüber hinaus werden in die Sozialversicherung 
vielfach – z.B. zugunsten von Familien – gezielt inter-
personelle Umverteilungselemente integriert („sozialer 
Ausgleich“). Allerdings sollten diese sachadäquat aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln (Steuern) fi nanziert wer-
den, wie es zum Teil in der Rentenversicherung erfolgt, 
jedoch bisher in der Kranken- und Pfl egeversicherung 
weitgehend fehlt. Würde man private Vorsorge zur 
Pfl icht machen, dann wird schnell deutlich, daß die 
Unterschiede zwischen obligatorischer Privatversi-
cherung und obligatorischer Sozialversicherung auch 
in dieser Hinsicht möglicherweise gar nicht mehr groß 
sind, da der Staat durch die Ausgestaltung des Obli-
gatoriums auch über die Privatversicherung z.B. vieles 
an „sozialem Ausgleich“ analog zur Sozialversicherung 
realisieren könnte (einschließlich der Finanzierung aus 
Steuermitteln für bestimmte Leistungen, die in der Pri-
vatversicherung abgewickelt werden).

Die deutsche private Pfl egepfl ichtversicherung 
liefert ein Beispiel dafür, daß Privatversicherung als In-
strument der Sozialpolitik eingesetzt werden kann. Ein 
aktuelles weiteres Beispiel: Soll man unterschiedliche 
Risiken von Männern und Frauen (Lebenserwartung, 
Krankheitshäufi gkeit) durch unterschiedliche Tarife 
berücksichtigen oder durch Unisex-Tarife7? Einen Vor-
geschmack darauf fi nden wir nun bei der staatlich ge-
förderten Riester-Rente, wo neuerdings geschlechts-
unabhängige Tarife vorgeschrieben sind. Gleicherma-
ßen könnten weitere Differenzierungen (z.B. nach dem 
Gesundheitszustand) bei der Tarifi erung untersagt 
werden. Die Vorgabe von Unisex-Tarifen bei Riester-
Produkten könnte ein Vorbote für eine künftige obliga-
torische Ausgestaltung privater Vorsorge sein.

In der Diskussion werden aber in der Regel (meist 
sogar nur implizit) obligatorische umlagefi nanzierte 
Sozialversicherung und freiwillige kapitalfundierte 
Privatversicherung verglichen. Das ist aber eine einge-

schränkte Perspektive. Wenn die Privatversicherung 
zumindest zum Teil die Sozialversicherung ersetzen 
soll – das ist ja z.B. in der Alterssicherung erklärtes 
Ziel –, so stellt sich die Frage, ob die in der Sozialver-
sicherung nun an Bedeutung verlierenden Ausgleichs-
mechanismen (so zwischen Männern und Frauen, zwi-
schen Kinderlosen und Kinderhabenden) an anderer 
Stelle realisiert werden sollen. Dies kann durch den 
allgemeinen Staatshaushalt erfolgen. Aber es könnten 
gegebenenfalls auch obligatorische private Einrich-
tungen in Frage kommen. Es geht also darum, welche 
Zielsetzungen in einer Gesellschaft verfolgt werden 
und wie bzw. wo sie realisiert werden sollen.

Man sieht, daß in der Diskussion zwar vieles als 
Unterschied zwischen Sozial- und Privatversicherung 
dargestellt wird, was jedoch von deren jeweiliger 
Ausgestaltung abhängig ist und nicht primär davon, 
ob es durch einen privaten oder öffentlichen Träger 
durchgeführt wird.

Lohnkosteneffekte der Sozialbeiträge und 
sachadäquate Finanzierung

Ein zentrales Motiv in der aktuellen Reformdebatte 
ist die Senkung bzw. Begrenzung der Arbeitgeber-
beiträge als Teil der Lohnkosten8. Alle Sozialversiche-
rungsbeiträge tragen (im produzierenden Gewerbe) zu 
den gesamten Lohnkosten etwa mit einem Sechstel 
bei. Angesichts des intensivierten ökonomischen 
Wettbewerbs wird darauf verwiesen, daß die Mög-
lichkeiten zur Überwälzung von Kosten sehr begrenzt 
und folglich mit Lohnkostensteigerungen negative 
Wettbewerbs- und Beschäftigungseffekte verbunden 
seien. Die ökonomische Bedeutung steigender Bei-
träge für die Lohnkostenentwicklung wird allerdings 
in der Diskussion häufi g überzogen dargestellt. Zur 
Begründung folgendes Beispiel: Geht man von einer 
Steigerung der Sozialbeiträge in dem Ausmaß aus, wie 
es die von der Bundesregierung eingesetzte „Nach-
haltigkeitskommission“ unterstellt hatte für den Fall 
ohne die seit 2000 ergriffenen beitragsbegrenzenden 
Maßnahmen, so kann man fragen, um wieviel die 
Lohnsteigerungen schwächer ausfallen müßten, um 
den lohnkostensteigernden Effekt höherer Arbeitge-
berbeiträge zu kompensieren. Erforderlich wäre eine 

5 So sprach z.B. Bundeskanzler Schröder in seiner Regierungserklä-
rung am 17.3.2005 davon, daß „das Verhältnis zwischen solidarischer 
Umlagefi nanzierung und der eigenen Vorsorge zugunsten der eigenen 
Vorsorge verändert“ wurde. Abgedruckt in: Das Parlament, Nr. 12, 
21.3.2005, S. 19 (Hervorhebungen nicht im Original). 

6 Dies zeigt sich auch deutlich in den neuen umlagefi nanzierten Ren-
tenversicherungssystemen in Schweden, Polen oder Lettland, wo die 
absolute Höhe der Beitragszahlung – je nach Verzinsung und sonsti-
gen Rahmenbedingungen – zu einer späteren (in der Höhe allerdings 
zuvor nicht defi nierten) Leistung wird, wie dies auch in einem kapital-
fundierten System erfolgt.

7 Zu verfassungsrechtlichen Bedenken siehe Helge S o d a n : „Unisex-
Tarife“ – Gleichbehandlung von Männern und Frauen im privatrecht-
lichen Versicherungswesen, in: Zeitschrift für die gesamte Versiche-
rungswissenschaft, 93. Bd. (2004), S. 539-558.

8 So bezeichnete auch Bundespräsident Köhler die „zu hohen Lohn-
nebenkosten“ als „Kernproblem“. „Sie haben Arbeit in Deutschland 
so teuer gemacht, dass viele Menschen kaum noch eine Chance auf 
einen Arbeitsplatz haben … Am wirkungsvollsten wäre es, die Kosten 
der sozialen Sicherung völlig vom Arbeitsverhältnis abzukoppeln.“ 
Horst K ö h l e r  in seinem Vortrag auf dem 2. Arbeitgeberforum Wirt-
schaft und Gesellschaft der BDA am 15.3.2005, S. 8. Und auf die 
Frage, wo denn „unsere ökonomischen Probleme liegen“, antwortete 
Kanzler Schröder: „Ohne Zweifel bei den hohen Lohnzuwachskos-
ten.“, Interview in: Süddeutsche Zeitung vom 9.9.2005, S. 6.
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verringerte Steigerung der Bruttolöhne von im Durch-
schnitt 0,07% p.a. im Zeitraum bis 2030. Das heißt, 
statt einer Bruttolohnsteigerung von 2% würde eine 
Steigerung um 1,93% den Effekt steigender Sozial-
beiträge für die Lohnkostenentwicklung ausgleichen. 
Berücksichtigt man, in welchem Umfang in jüngster 
Zeit z.B. durch die Reduzierung von Einmalzahlungen 
– wie Weihnachts- und Urlaubsgeld – Einfl uß auf die 
Lohnkostenentwicklung genommen wurde9, dann er-
kennt man, daß die Höhe der Arbeitgeberbeiträge in 
der öffentlichen Diskussion primär als Hebel zur Ver-
änderung der Sozialversicherungen dient. 

Wenn dem beschäftigungsfeindlichen Aspekt der 
Arbeitgeberbeiträge solche Bedeutung zugemessen 
wird, wie in der öffentlichen Diskussion immer wieder 
betont wird, so hätte man allerdings schon seit langem 
darauf reagieren können, indem die seit vielen Jahren 
bekannte „Fehlfi nanzierung“ in den Sozialversiche-
rungszweigen durch sachadäquate Finanzierung aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln hätte beseitigt oder 
reduziert werden können, um die Sozialbeiträge deut-
lich zu senken. Der Umfang dieser Fehlfi nanzierung 
beträgt bei Kranken- und Rentenversicherung etwa 
6 Beitragspunkte, unter Berücksichtigung auch der 
Bundesagentur für Arbeit etwa 8 Beitragspunkte. Die 
Arbeitgeberbeiträge hätten also um 4 Beitragspunkte 
reduziert werden können10. Bei sachadäquater Finan-
zierung der entsprechenden Ausgaben läge man mit 
etwa 34 Beitragspunkten weit unter der geradezu als 
magisch angesehenen Zielmarke von 40% für alle 
Sozialbeiträge. Sowohl aus beschäftigungs- als auch 
verteilungspolitischen Gründen gehört eine sachadä-
quate Finanzierung von Aufgaben, die der Sozialver-
sicherung übertragen werden – wenn man diese Auf-
gaben realisieren, und nicht z.B. in den Staatshaushalt 
ausgliedern will –, auf die politische Tagesordnung. 
Die Frage scheint in jüngster Zeit nun zunehmend an 
Aufmerksamkeit zu gewinnen, wie z.B. die vermehrt 
vorgetragenen Vorschläge zur Erhöhung der Mehr-
wertsteuer als Gegenfi nanzierung einer Senkung von 
Sozialbeiträgen zeigen. Inwieweit dies auch zu Ent-
scheidungen führt, bleibt allerdings abzuwarten.

Lange Zeit wurden insbesondere Vorschläge zur 
Steuerfi nanzierung der beitragsfreien Familienmitver-
sicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) vehement abgelehnt. Hier besteht ein Umfi nan-

zierungspotential von rund 2½ Beitragspunkten. In der 
Diskussion wird nun in jüngerer Zeit von verschiede-
nen Seiten eine Trendwende in der Finanzierung der 
GKV befürwortet durch Abkoppelung der Finanzierung 
von den Arbeitsentgelten z.B. durch Kopfbeiträge. 
Die Finanzierung einer verteilungspolitisch gewollten 
Entlastung (z.B. für Kinder) soll dann aus Steuermit-
teln erfolgen. Man könnte aber auch im Rahmen der 
bestehenden Sozialversicherung durch sachadäquate 
Finanzierung von Umverteilungsmaßnahmen eine 
Reduktion der einkommensbezogenen Sozialbeiträge 
und – z.B. durch Auszahlung des Arbeitgeberanteils 
– eine Abkoppelung der Arbeitgeberzahlungen von 
künftigen Änderungen des Beitragssatzes erreichen. 
Gleiches würde auch für die Pfl egeversicherung gelten 
– wobei dort (was schon wieder weithin vergessen ist) 
für die Arbeitgeber eine Kompensation der Arbeit-
geberbeiträge durch den Wegfall eines Feiertages 
erfolgte. 

Man kann allerdings auch die Frage stellen, ob die 
sachadäquate Finanzierung durch eine organisatori-
sche Umgestaltung begleitet werden sollte. Die fami-
lienorientierten Leistungen bieten dafür ein geeignetes 
Beispiel, denn sie fi nden sich in den Sozialversiche-
rungen und im Staatshaushalt (z.B. das Kindergeld). 
Die Transparenz der Verteilungsvorgänge und die 
Voraussetzung z.B. für zielgenaues familienpolitisches 
Handeln würden erhöht, wenn die Finanzierung aller 
familienorientierten (monetären) Transferzahlungen 
aus dem Steueraufkommen und z.B. gebündelt über 
eine Familienkasse erfolgte11. 

Zur These von der Überlegenheit der 
Kapitalfundierung über die Umlagefi nanzierung

Mit dem Argument der „Generationengerechtigkeit“ 
und der Notwendigkeit, künftige „Generationen“ nicht 
übermäßig zu belasten, wurde ein Paradigmenwechsel 
in der deutschen Alterssicherungspolitik begründet, 
bei dem unter anderem ein Teil der umlagefi nanzierten 
Alterssicherung durch kapitalfundierte private Formen 
ersetzt werden soll. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde gegen das Umlageverfahren eingewandt, hier-
durch „versündige“ man sich gegenüber der Zukunft. 
Dem entgegnete seinerzeit Bismarck, daß man sich 

9 So stiegen im Jahre 2004 die Tarifl öhne um rund 2%, während die 
Durchschnittsentgelte tatsächlich nur um 0,1% zunahmen.

10 Vgl. Winfried S c h m ä h l : Senkung der Lohnnebenkosten in 
Deutschland – Optionen und Potentiale, in: Sozialer Fortschritt, 52 
(2003), S. 83-90, mit weiteren Verweisen auf Berechnungen wie auch 
die bisherige Diskussion.

11 Vgl. ausführlich hierzu Winfried S c h m ä h l : Zielgenaue und transpa-
rente Familienpolitik mit Hilfe einer steuerfi nanzierten Familienkasse, 
in: Jörg A l t h a m m e r  (Hrsg.): Familienpolitik und soziale Sicherung, 
Berlin u.a.O. 2005, S. 205-224. Die verunglückte Regelung über einen 
Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pfl egeversicherung gehörte 
allerdings im Zuge einer solchen Umgestaltung (aber auch unabhän-
gig davon) abgeschafft. Näheres hierzu in Winfried S c h m ä h l , Heinz 
R o t h g a n g : Familie und Pfl egeversicherung: Verfassungsrechtlicher 
Handlungsbedarf, Handlungsmöglichkeiten und ein Gestaltungsvor-
schlag, in: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 53 (2004), S. 181-191. 
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bei der Kapitalansammlung gegen die Möglichkeit 
einer Verbesserung der Situation Älterer in der Gegen-
wart entscheide, sich also gegen diese „versündige“. 
Das war nicht nur seinerzeit von Bedeutung. 

So scheint die Situation anläßlich der deutschen 
Vereinigung bereits in Vergessenheit geraten zu sein: 
Sollte eine Verbesserung der für den Großteil der Bür-
ger der DDR höchst unzulänglichen Alterssicherung 
auf die Zeit in vielleicht 20 bis 40 Jahren aufgescho-
ben werden, um anstelle der Umlagefi nanzierung 
dort erst Kapitalansammlung zur Finanzierung später 
höherer Renten zu betreiben? Keiner der Akteure, 
die vehement zugunsten von Privatisierung und 
Kapitalfundierung eintreten, schlug dies seinerzeit 
vor. Dennoch wird bei der Klage über die Höhe der 
Beiträge schnell darüber hinweggegangen, daß als 
Folge der in Ostdeutschland im Durchschnitt noch 
schlechteren Arbeitsmarktsituation und als Folge der 
politischen Entscheidung für einen Finanzausgleich 
zwischen West- und Ostdeutschland der West-Ost-
Transfer in der Rentenversicherung einen um etwa 1,6 
Beitragspunkte höheren Beitragssatz zur Folge hat (er 
läge also sonst bei rund 18%). Man kann nicht das 
eine wollen – Verbesserung der Alterssicherung auch 
in Ostdeutschland –, aber später die Finanzierungsfol-
gen dem Umlageverfahren anlasten. 

Kaum noch hinterfragt wird die Aussage, daß um-
lagefi nanzierte Sicherungssysteme im Unterschied 
zu kapitalfundierten negative Auswirkungen auf die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben. Angesichts 
eines steigenden Anteils Älterer an der Gesamtbe-
völkerung müsse der sonst damit einhergehenden 
quantitativen Ausweitung der Umlagefi nanzierung 
entgegengewirkt werden durch den zumindest parti-
ellen Übergang zu kapitalfundierten Formen der Ab-
sicherung insbesondere in der Alterssicherung und in 
der Pfl egeversicherung. Dadurch – so eine vielfach in 
der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur vertretene 
Position – werde die gesamtwirtschaftliche Erspar-
nis erhöht, damit auch das Volumen (infl ationsfrei 
fi nanzierbarer) Investitionen gesteigert und hierdurch 
das Niveau der gesamtwirtschaftlichen Produktion 
und/oder die Rate des Wirtschaftswachstums er-
höht. Die in der Regel zur Ableitung solch positiver 
gesamtwirtschaftlicher Wirkungen herangezogenen 
theoretischen Begründungen halten allerdings der 
empirischen Überprüfung kaum stand. Inzwischen 
– nachdem in Deutschland im Rahmen der jüngsten 
Reformentscheidungen die Weichen in Richtung einer 
Ausdehnung kapitalfundierter Alterssicherung gestellt 
wurden und auch die Börsenentwicklung manche Er-

nüchterung brachte – ist die Argumentation über die 
Vorteilhaftigkeit der Kapitalfundierung zumindest mo-
derater geworden. Selbst die Weltbank ist inzwischen 
vorsichtiger in der Beurteilung möglicher positiver 
Wachstumseffekte durch den Übergang zu mehr Ka-
pitalfundierung12.

So wird mittlerweile auch akzeptiert, daß nicht nur 
umlagefi nanzierte, sondern auch kapitalfundierte Sys-
teme von politischen Risiken betroffen werden können 
wie auch von der demographischen Entwicklung13. 
Letzteres wird jedoch häufi g dann nicht mehr beach-
tet, wenn durch Modellberechnungen gezeigt werden 
soll, daß die „Rendite“ in kapitalfundierten Verfahren 
höher ist als bei der Umlagefi nanzierung, Kapitalfun-
dierung folglich für den einzelnen vorteilhafter sei. So 
wird z.B. in Berechnungen der Nachhaltigkeitskom-
mission – die dann vom Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
übernommen wurden – ein Renditerückgang im Umla-
geverfahren aufgrund des sich verändernden Zahlen-
verhältnisses zwischen Rentnern und Beitragszahlern 
ausgewiesen, während für die kapitalfundierte private 
Alterssicherung unbeschadet der demographischen 
Veränderungen stets mit einem konstanten Zinssatz 
gerechnet wird14.

Renditevergleiche gehen zudem in der Regel bei 
der umlagefi nanzierten gesetzlichen Rentenversiche-
rung von Leistungen bei Erwerbsminderung, für Re-
habilitation und Alterssicherung aus, während bei der 
Privatvorsorge nur die Alterssicherung berücksichtigt 
wird. Zudem blenden reine Renditevergleiche – selbst 
wenn die unterschiedlichen Kosten anhand von Netto-
renditen berücksichtigt würden – Wichtiges aus, so die 
unterschiedlichen Risiken. Mit kapitalfundierten Syste-
men sind zusätzliche Risiken verbunden, die – wie das 
Anlagerisiko – im Unterschied zur umlagefi nanzierten 
Sozialversicherung nicht alle Versicherten relativ 

12 Dies macht ein Vergleich der Ausführungen in dem 2005 vorge-
legten (Weltbank-) Bericht von Robert H o l z m a n n , Richard H i n z : 
Old-Age Income Support in the Twenty-fi rst Century: An International 
Perspective on Pension Systems and Reform (Web Version, 18. Feb-
ruary 2005) mit denen in der einfl ußreichen Veröffentlichung der World 
Bank: Averting the Old-Age Crisis, New York 1994, deutlich. 

13 Vgl. u.a. Hans-Jürgen K r u p p , Joachim We e b e r : Risiken der Al-
terssicherung: Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren im Vergleich, 
in: Hans-Christian M a g e r  u.a. (Hrsg.): Private Versicherung und 
Soziale Sicherung, Marburg 2001, S. 185-202.

14 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.): 
Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme 
– Bericht der Kommission –, Berlin 2003, S. 109. Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2003/2004, Wiesbaden 2003. Kritisch auch zu der 
in der ökonomischen Literatur postulierten höheren Rendite privater 
Altersvorsorge im Vergleich zu Umlagefi nanzierung Peter R. O r s z a g ,  
Joseph E. S t i g l i t z , a.a.O.
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gleich treffen. Inzwischen weist sogar die Europäische 
Zentralbank (EZB) auf unter Umständen erhebliche 
Risiken zunehmender Kapitalfundierung für die mo-
netäre Entwicklung hin15. Allgemein sind beträchtliche 
Auswirkungen auf Finanzmärkte zu erwarten bei einer 
– auch international gleichgerichteten – Entwicklung 
hin zu mehr Kapitalfundierung16.

Zu den Risiken gehört die im Zeitablauf größere Vo-
latilität der Erträge in kapitalfundierten Systemen wie 
auch die Tatsache, daß dort Renditen je nach Anlage-
strategie, Höhe der Vorsorgeaufwendungen und damit 
verbundenen Kosten weitaus mehr streuen als in um-
lagefi nanzierten Systemen. Das heißt, es kommt auch 
zu zum Teil beträchtlichen Unterschieden innerhalb 
von Kohorten (Geburtsjahrgängen) – also zwischen 
Männern und Frauen, Alleinstehenden und Verheira-
teten, zwischen Versicherten mit Kindern und ohne 
Kinder. In der öffentlichen Diskussion wurde der Blick 
dagegen vor allem auf Unterschiede zwischen Kohor-
ten gelenkt und postuliert, daß der (partielle) Übergang 
zu kapitalfundierter Alterssicherung im Interesse von 
(mehr) „Generationengerechtigkeit“ erforderlich sei17. 
Eine (Teil-)Privatisierung bringt aber Gewinner und 
Verlierer mit sich. Eindeutige Gewinner sind die Anbie-
ter von Finanzdienstleistungen18.

Ein aktueller Anwendungsfall: Paradigmen- und 
Systemwechsel in der Alterssicherung

Wir haben in Deutschland ein aktuelles Beispiel, 
welche Folgen ein – zumindest partieller – Ersatz der 
Sozialversicherung durch private Vorsorge mit sich 
bringt: die Alterssicherung. Dabei zeigt sich, 

• daß über lange Zeit durch die Reformen seit dem 
Jahre 2000 die Alterssicherung für die Bürger teurer 
wird, 

• daß zum Teil problematische Verteilungseffekte 
eintreten, unter anderem Mitnahmeeffekte bei steu-
erfi nanzierter Förderung privater Vorsorge, während 
auch diejenigen, die die Förderung nicht in Anspruch 

nehmen oder nehmen können, an deren Finanzie-
rung beteiligt sind, 

• daß die Einkommensungleichheit im Alter zunehmen 
wird und

• auch die Gefahr wieder steigender Altersarmut damit 
verbunden ist. 

Das gegenwärtige Rentenversicherungssystem mit 
einer bislang noch engen Beziehung zwischen Beitrag 
und Rente dürfte angesichts einer drastischen Niveau-
reduktion seine Akzeptanz und Legitimation verlieren, 
auf zunehmende Abgabenwiderstände stoßen und 
könnte möglicherweise angesichts seines dann nur 
noch geringen Leistungsniveaus mit der bereits einge-
führten „bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter“, 
die keine Vorleistungen voraussetzt und nach Bedürf-
tigkeitsprüfung gezahlt wird, verschmolzen werden.

Um die Ausgabenentwicklung der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) zu bremsen, wurden zwei 
manipulationsanfällige Elemente in die Rentenformel 
eingebaut, ein steigender „Altersvorsorgeanteil“ (ein 
politisch vorgegebener Prozentsatz potentiell geför-
derter Privatvorsorge) und ein „Nachhaltigkeitsfaktor“, 
der trotz aller inhaltlichen Verbrämung ein reiner Steu-
erungsfaktor ist, um rechnerisch den politisch vorge-
gebenen Beitragssatz in der GRV (2020 nicht über 20, 
2030 nicht über 22%) zu erreichen.

An die Stelle eines Leistungsziels in der GRV ist in-
zwischen ein Beitragsziel getreten. Dies gewinnt auch 
in der „betrieblichen Alterssicherung“ zunehmend an 
Bedeutung. Zwar werden öffentliche Haushalte und 
Arbeitgeber durch die Maßnahmen per saldo ent-
lastet, die Privathaushalte jedoch insgesamt (durch 
Rentenversicherungsbeitrag und Privatvorsorge) zu-
sätzlich belastet, und zwar in höherem Maße als ohne 
diese Reformen.

Mit den inzwischen beschlossenen Reformen sind 
weitreichende Verteilungswirkungen verbunden19. Wä-
ren die Maßnahmen, die stufenweise ihre Wirkung ent-
falten sollen, bereits heute voll wirksam, so würde z.B. 
eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung von 
derzeit 1000 Euro nur noch etwa 750 Euro betragen, 
also ein Viertel weniger20. 

15 Europäische Zentralbank: Monatsbericht Juni 2005, S. 19-21.

16 Dazu Winfried S c h m ä h l : Comment, in: Horst S i e b e r t  (Hrsg.): 
Redesigning Social Security, Tübingen 1998, S. 193 f.

17 Kritisch hierzu Winfried S c h m ä h l : „Generationengerechtigkeit“ 
als Begründung für eine Strategie „nachhaltiger“ Alterssicherung in 
Deutschland, in: Gerhard H u b e r, Hagen K r ä m e r, Heinz D. K u r z  
(Hrsg.): Einkommensverteilung, technischer Fortschritt und strukturel-
ler Wandel, Marburg 2005, S. 441-459. Zudem ist darauf hinzuweisen, 
daß in der Regel höhere Renditen mit einem höheren Risiko verbun-
den sind. Beim Vergleich kommt es entscheidend auf die Höhe der 
risikoadjustierten Nettorenditen (nach Kosten und Steuern) an.

18 Zu den Gewinnern gehören insbesondere die Manager von privaten 
Investmentfonds, so Joseph S t i g l i t z : Securing Social Security for 
the Future, in: The Economists’ Voice, Vol. 2, Issue 1/2005, S. 6.

19 Holger V i e b ro k , Ralf K. H i m m e l re i c h e r, Winfried S c h m ä h l : 
Private Vorsorge statt gesetzlicher Rente: Wer gewinnt, wer verliert?“, 
Beiträge zur Sozial- und Verteilungspolitik (3), herausgegeben von 
Winfried S c h m ä h l , Münster u.a.O. 2004. 

20 War durch das 1989 beschlossene „Rentenreformgesetz 1992“ 
für eine „Eckrente“ (basierend z.B. auf 45 Versicherungsjahren und 
Durchschnittsverdienst) als Ziel 70% des jeweiligen durchschnittli-
chen Nettoarbeitsentgelts festgelegt, so zielen die jetzt beschlosse-
nen Maßnahmen auf ein Niveau von 52% im Jahre 2030.
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Geht man davon aus, daß zur Armutsvermeidung 
– wie heute – eine Rente in Höhe von rund 40% des 
durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts angemessen 
ist, dann brauchte ein Durchschnittsverdiener künftig 
nicht nur – wie heute – etwa 26 Beitragsjahre, sondern 
rund 35 Beitragsjahre, um eine Rente in Höhe dieser 
„Armutsgrenze“ zu erhalten. Verdient jemand unter-
durchschnittlich, z.B. 80% des Durchschnittsentgelts, 
so sind rund 44 Beitragsjahre für eine armutsvermei-
dende Rente erforderlich.

Wenn folglich für einen Großteil der Versicherten 
selbst nach langer Versicherungsdauer (auch ange-
sichts einer prekären Arbeitsmarktlage) der durch Bei-
träge erwerbbare Rentenanspruch kaum so hoch wird, 
daß er spürbar die Armutsgrenze übersteigt, dann 
verliert eine beitragsfi nanzierte Rentenversicherung 
ihre Legitimation21. Wenn der Vorsitzende des Sach-
verständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung erklärt, weitere Einschnitte 
dürften nicht erfolgen, weil dann die Legitimation der 
GRV gefährdet sei22, so wird damit verschleiert, daß 
dies bereits mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen 
der Fall ist.

Da im unteren Einkommensbereich auch die Spar-
fähigkeit sehr begrenzt ist, ist eine steigende Gefahr 
von Altersarmut vorgezeichnet. Und wenn zur Armuts-
vermeidung eine „bedarfsorientierte Grundsicherung“ 
– steuerfi nanziert und ohne Vorleistung – erhältlich ist, 
dann sind negative Auswirkungen nicht nur auf die 
Arbeitsbereitschaft, sondern vor allem auch auf die 
Vorsorgebereitschaft zu erwarten.

Während Rentner und rentennahe Jahrgänge die 
Einbußen bei der GRV als Folge der Reformentschei-
dungen durch Privatvorsorge nicht oder kaum mehr 
kompensieren können, wird gerade für jüngere Jahr-
gänge die Vorteilhaftigkeit der Neuausrichtung der 
Alterssicherung betont. Doch zeigt sich selbst bei op-
timistischen Annahmen (z.B. durchgängige Erwerbs-
beteiligung, volle Ausschöpfung der Förderung und 
Verwendung ökonomischer Annahmen wie im Bericht 
der „Nachhaltigkeitskommission“), daß die Nettoalters-
einkünfte vielfach in ihrem Realwert absolut niedriger 
sein werden als ohne die beschlossenen Reformmaß-
nahmen. Dazu tragen auch die höhere Besteuerung 
von Alterseinkünften und ein während der Rentner-
phase unveränderter Renten-Freibetrag bei sowie die 
Tatsache, daß Privatrenten (bislang) in der Regel im 

Unterschied zu Renten aus der GRV nicht dynamisch 
sind. Damit kann sich während der Rentenlaufzeit ein 
zunehmendes Zurückbleiben der Alterseinkünfte im 
Vergleich zur allgemeinen Einkommensentwicklung 
ergeben. Dabei ist zu beachten, daß im Alter der 
Einkommensbedarf für Ausgaben bei Krankheit und 
Pfl egebedürftigkeit steigt, während demgegenüber 
die Alterseinkünfte stagnieren oder sogar sinken.

Wird die freiwillige Privatvorsorge (einschließlich be-
trieblicher Alterssicherung) als unzureichend angese-
hen, so wird das Thema Obligatorium – ob gesetzlich 
oder tarifvertraglich realisiert – Diskussionsthema wer-
den. Pläne dazu wurden ja schon mehrfach erwogen. 
Käme es zu einem gesetzlichen Obligatorium, dann 
entfi ele die Notwendigkeit einer steuerfi nanzierten 
Förderung als Anreiz während der Erwerbsphase. Es 
läge dann nahe, erst bei Rentenbeginn (gegebenen-
falls unter Berücksichtigung des Privatvorsorgeanteils 
der Alterseinkünfte) die Frage einer Aufstockung von 
Alterseinkünften – nach einer Bedürftigkeitsprüfung 
– zu entscheiden. Ob dann allerdings noch eine bei-
tragsfi nanzierte gesetzliche Rentenversicherung ne-
ben einer bedarfsgeprüften Alterssicherung bestehen 
bliebe oder beide miteinander verschmolzen würden, 
ist eine nicht unplausible Frage. Sie macht zugleich 
deutlich, wohin der jetzt eingeschlagene Weg führen 
könnte – kündigte doch Bundeskanzler Schröder 
schon 1998 in seiner ersten Regierungserklärung an, 
man werde Sozialleistungen künftig mehr auf die Be-
dürftigen konzentrieren.

Das Rentenversicherungssystem würde damit sei-
ne Funktion zur Verstetigung der Einkommens- und 
Konsummöglichkeiten im Lebensablauf verlieren 
und primär zu einem Instrument der Vermeidung von 
Armut werden. Dies war die Ausgangssituation der 
Sozialversicherung Ende des 19. Jahrhunderts, die in-
zwischen – nicht zuletzt auch durch die Leistungen der 
umlagefi nanzierten Rentenversicherung – überwunden 
war23. Mit der jetzt politisch eingeleiteten „Modernisie-
rungsstrategie“ wurde faktisch der Weg zurück ins 19. 
Jahrhundert eingeschlagen. 

Über Risiken und Nebenwirkungen des Paradig-
menwechsels in der deutschen Alterssicherungspolitik 
wurden die Bürger nicht aufgeklärt. Dazu sind Politiker 
leider nicht verpfl ichtet, zumal sie die Entwicklung als 
„unumkehrbar“ und „alternativlos“ bezeichneten. Dies 
war und ist allerdings unzutreffend.

23 So betrug 2002 der Anteil der Empfänger von laufender Hilfe zum 
Lebensunterhalt in der Sozialhilfe bei 65jährigen und Älteren 1,3%, 
während er im Durchschnitt für alle Altersgruppen 3,3% erreichte.

21 Dabei ist zu beachten, in welchen Umfang überhaupt Ansprüche er-
worben werden können, auch angesichts hoher und langandauernder 
Arbeitslosigkeit.

22 So wird B. R ü r u p  im Tagesspiegel vom 16.6.2005 zitiert.
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Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob man die 
jetzt eingeleitete Entwicklung akzeptiert, indem man 
sagt, es dürften zwar nicht noch weitergehende Ein-
schnitte erfolgen – womit allerdings die Aushöhlung 
und Funktionsdemontage der GRV akzeptiert wird –, 
oder ob man eine Alternative formuliert – auch wenn 
das dem Zeitgeist, der inzwischen geradezu unifor-
mierten veröffentlichten Meinung und den Interessen 
vieler Akteure zuwiderläuft.

Alternative Maßnahmen

Die gegenwärtig sich abzeichnende Entwicklung ist 
weder unumkehrbar, noch alternativlos. Exemplarisch 
sei hier eine Alternative skizziert. Sie geht von der 
Zielvorstellung aus, daß die gesetzliche Rentenver-
sicherung bei längerer Versicherungsdauer weiterhin 
ein Leistungsniveau beibehalten soll, das deutlich 
über die steuerfi nanzierte bedarfs- oder bedürftig-
keitsgeprüfte armutsvermeidende Mindestsicherung 
hinausreicht, was bei der jetzigen politischen Strategie 
nicht der Fall ist.

Zu den dabei erforderlichen Maßnahmen wird hier 
nur auf wenige Punkte hingewiesen:

• Bedarfsgeprüfte Hinterbliebenenrenten (mit Ein-
kommensanrechnung) wären sachadäquat aus dem 
Staatshaushalt zu fi nanzieren, was – verbleibt dies 
als Aufgabe in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung – eine deutliche Reduktion des Beitragssatzes 
ermöglicht, und zwar gegenwärtig um 3½ Beitrags-
punkte.

• Eine allmähliche Anhebung der Altersgrenze für den 
abschlagfreien Bezug einer Altersrente im Zuge der 
steigenden (ferneren) Lebenserwartung, denn eine 
höhere Lebenserwartung bedeutet bei unveränder-
tem Alter des Rentenbeginns eine Leistungsauswei-
tung. Angesichts des im Vergleich zum gegenwärti-
gen Recht jedoch dann höheren Leistungsniveaus 
in der GRV führt dies nicht (wie im Falle der jetzigen 
Strategie) dazu, daß ein beträchtlicher Teil der 
Versicherten wegen der Gefahr der Verarmung im 
Alter zur Weiterarbeit gezwungen wäre. Eine solche 
Anhebung erfordert allerdings eine Reihe fl ankieren-
der Maßnahmen, wie neben anderen die vermehrte 
Weiterqualifi zierung älterer Beschäftigter und erhöh-
te Flexibilität beim Übergang von der Erwerbs- in 
die Nacherwerbsphase. Die jetzt anzukündigende 
Maßnahme, aber deren Wirksamwerden unter der 
Bedingung einer veränderten Arbeitsmarktlage, er-
möglicht Arbeitnehmern wie Arbeitgebern eine früh-
zeitige Orientierung und gegebenenfalls Anpassung 
an sich verändernde Bedingungen.

Insgesamt würde dadurch der erforderliche Bei-
tragssatz in der GRV – trotz des höheren Leistungsni-
veaus – kaum stärker steigen, als er jetzt als politische 
Zielvorgabe festgelegt wurde.

Im Unterschied zur jetzigen Strategie würde aber 
der Tendenz zu einer immer ungleicheren Einkom-
mensverteilung im Alter und der Gefahr einer wieder 
steigenden Altersarmut entgegengewirkt. Die private 
und betriebliche Altersvorsorge würde weiterhin den 
Charakter einer Ergänzung zur GRV behalten und nicht 
– wie jetzt intendiert – zu einem (zumindest partiellen) 
Ersatz für diese werden. Der insgesamt erforderliche 
Vorsorgeaufwand der Versicherten für gesetzliche 
und private Vorsorge würde für längere Zeit wegen 
niedriger Übergangskosten geringer sein als nach der 
gegenwärtigen Strategie.

Darüber hinaus könnte ergänzend vorgesehen 
werden, daß alle Selbständigen, die keinem anderen 
obligatorischen Alterssicherungssystem angehören, 
in die GRV einbezogen werden – allerdings nicht zum 
Zwecke einer Verbesserung der Finanzlage der GRV, 
sondern um bei bestimmten Personengruppen die 
Gefahr von Altersarmut zu vermeiden24.

Die künftige Rolle der Sozialversicherung hängt 
somit entscheidend davon ab, welche politischen 
Ziele sich in der Sozial-, Finanz- und Wirtschaftspolitik 
durchsetzen und welche Rolle dabei den öffentlichen 
Einrichtungen zukommen soll. Die lange praktizierte 
Strategie einer Komplementarität von Sozial- und 
Privatversicherung scheint Vorteile zu bieten gegen-
über der jetzt favorisierten Strategie des Ersetzens der 
Sozialversicherung durch die Privatvorsorge, wie sie 
zumindest in der Alterssicherung inzwischen erklärtes 
politisches Ziel ist. Allerdings ist dabei wichtig, daß 
die Sozialversicherungen auf Kernaufgaben konzent-
riert und nicht mit allen möglichen weiteren Aufgaben 
überfrachtet werden, eine sachadäquate Finanzierung 
der über die Sozialversicherungen abgewickelten Auf-
gaben erfolgt und für die Versicherten ein hohes Maß 
an Transparenz und Information über Zusammenhän-
ge und Wirkungen geschaffen wird. Dies könnte dazu 
beitragen, das aus vielerlei Gründen – nicht zuletzt 
auch durch politisches Handeln – stark beschädigte 
Vertrauen in die Sozialversicherung schrittweise zu-
rückzugewinnen.

24 Näheres hierzu in Uwe F a c h i n g e r, Angelika O e l s c h l ä g e r, Win-
fried S c h m ä h l : Alterssicherung von Selbständigen – Bestandsauf-
nahme und Reformoptionen, Beiträge zur Sozial- und Verteilungspoli-
tik (2), herausgegeben von Winfried S c h m ä h l , Münster u.a.O. 2004. 


